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Pressemitteilung 
 

Straubing, 12.08.2008 
 

 
 
Einsatzbereiche der Lebensmittelüberwachung neu festgelegt 
 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen ist zur Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Ta-
bakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, freiverkäuflichen Arzneimitteln und Bedarfsgegenstän-
den zuständig. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob Erzeugnisse und Gegenstände den gelten-
den Normen und Werten entsprechen und damit im Geschäftsleben belassen werden können 
oder ob sie aus dem Handelskreislauf herausgenommen werden müssen. Dem Landratsamt 
sind dafür staatliche Lebensmittelüberwachungsbeamte zugewiesen, deren Dienstbereiche seit 
01.08.2008 neu eingeteilt worden sind. 
 
Für die Gemeinden Feldkirchen, Mallersdorf-Pfaffenberg, Leiblfing, Oberschneiding, Salching, 
Aiterhofen, Windberg, Hunderdorf und Neukirchen ist der Technische Amtsinspektor Alfons 
Eckmann (Tel.: 09421/973-239) der zuständige Überwachungsbeamte. 
 
Für die Gemeinden Bogen, Kirchroth, Haibach, Steinach, Konzell, Parkstetten und Rattenberg 
ist der Technische Inspektor Ralf Rademacher (Tel.: 09421/973-239) verantwortlich. 
 
Den Bereich der Gemeinden Laberweinting, Geiselhöring, Wiesenfelden, Falkenfels, Ascha, 
Haselbach, Rattiszell und Mitterfels betreut der Technische Hauptsekretär Josef Hankofer (Tel.: 
09421/973-147). 
 
Die Überprüfung in den Gemeinden Sankt Englmar, Schwarzach, Perasdorf, Niederwinkling, 
Mariaposching, Straßkirchen, Irlbach, Perkam, Rain, Atting, Aholfing, Stallwang und Loitzendorf 
obliegt dem Angestellten Heinz Hierl (Tel.: 09421/973-147).  
 
Diese Überwachungsbeamten müssen auch die zahlreichen Festlichkeiten im Landkreisgebiet 
kontrollieren. Bei Fragen zu diesem Themenkreis bittet das Landratsamt, sich unmittelbar unter 
der angegebenen Telefonnummer mit den zuständigen Mitarbeitern in Verbindung zu setzen. 
 
 

Amtsblatt des Landkreises Straubing-Bogen    Seite 240 
 



 

Landkreis Straubing-Bogen     -Seite 241 
 

 

 
Az.: 21 – 644 – 6/87 
 
Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung der Genossenschaft zur Entwässerung der Au-
wiesen zwischen Hutterhof und Anning; Sitz: Breitenweinzier 
 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber der Genossenschaft zur Ent-
wässerung der Auwiesen zwischen Hutterhof und Anning folgenden Bescheid erlassen: 
 
1. Die Genossenschaft zur Entwässerung der Auwiesen zwischen Hutterhof und Anning wird 

mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung außer Kraft, soweit sich nicht aus dem 

Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf den Wasser- und Bodenverband Hochwasserschutz Bogen - Anning über 
 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
Die Auflösung der Genossenschaft wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstra-
ße 15, 94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/92 

 
Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Entwäs-
serung von Wiesen nordöstlich Obermenach in den (ehem.) Gemeinden Oberal-
teich und Gaishausen, Sitz: Obermenach 
 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Entwässerung von Wiesen nordöstlich Obermenach in den (ehem.) Gemeinden Obe-
ralteich und Gaishausen,  folgenden Bescheid erlassen: 

 
1. Der Wasser- und Bodenverband zur Entwässerung von Wiesen nordöstlich Obermenach in 

den (ehem.) Gemeinden Oberalteich und Gaishausen wird mit Wirkung ab 01.10.2008 auf-
gelöst. 

 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit sich 

nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Verbandes 
ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit sie bisher dem 
Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunterhaltungslasten, z.B. 
für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/81 
 
 

Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Ent- und 
Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) Gemeinde Degernbach (Oberer Teil), 
Sitz: Degernbach 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Ent- und Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) Gemeinde Degernbach (Oberer 
Teil) folgenden Bescheid erlassen: 

 
1. Der Wasser und Bodenverband zur Ent- und Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) 

Gemeinde Degernbach (Oberer Teil) wird mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 

2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit 
sich nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  

 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 

 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 

5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermö-
gen auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des 
Verbandes ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit 
sie bisher dem Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunter-
haltungslasten, z.B. für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 

 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/93 

 
 

Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Entwäs-
serung der Großalteich und Nachtweide bei Furth und Niedermenach, Sitz: Nie-
dermenach 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Entwässerung der Großalteich und Nachtweide bei Furth und Niedermenach folgen-
den Bescheid erlassen: 

 
1. Der Wasser und Bodenverband zur Entwässerung der Großalteich und Nachtweide bei 

Furth und Niedermenach wird mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit sich 

nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Verbandes 
ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit sie bisher dem 
Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunterhaltungslasten, z.B. 
für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/95 
 
 

Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Entwäs-
serung von Wiesen und Feldern zwischen Degernbach und Haushof; Sitz: De-
gernbach 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Entwässerung von Wiesen und Feldern zwischen Degernbach und Haushof folgenden 
Bescheid erlassen: 

 
1. Der Wasser und Bodenverband zur Entwässerung von Wiesen und Feldern zwischen De-

gernbach und Haushof wird mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit sich 

nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Verbandes 
ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit sie bisher dem 
Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunterhaltungslasten, z.B. 
für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/91 

 
 

Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Entwäs-
serung von Wiesen zwischen Degernbach und Waidholz, Sitz: Degernbach 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Entwässerung von Wiesen zwischen Degernbach und Waidholz folgenden Bescheid 
erlassen: 

 
1. Der Wasser und Bodenverband zur Entwässerung von Wiesen zwischen Degernbach und 

Waidholz wird mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit sich 

nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Verbandes 
ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit sie bisher dem 
Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunterhaltungslasten, z.B. 
für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Az.: 21 – 644 – 6/86 

 
 

Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); 
Bekanntmachung der Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes zur Ent- und 
Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) Gemeinde Degernbach (Unterer Teil), 
Sitz: Haushof 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen hat am 18.08.2008 gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band zur Ent- und Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) Gemeinde Degernbach (Unterer 
Teil) folgenden Bescheid erlassen: 

 
1. Der Wasser und Bodenverband zur Ent- und Bewässerung von Wiesen in der (ehem.) Ge-

meinde Degernbach (Unterer Teil) wird mit Wirkung ab 01.10.2008 aufgelöst. 
 
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung vom 10.05.1941 außer Kraft, soweit sich 

nicht aus dem Wesen der Abwicklung der Verbandsgeschäfte etwas anderes ergibt.  
 
3. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch das Landratsamt Straubing-Bogen. 
 
4. Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
 
5. Soweit nach Verbandsrecht nichts anderes bestimmt ist, geht etwaiges Verbandsvermögen 

auf die Stadt Bogen über. Diese übernimmt ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Verbandes 
ggf. auch die Unterhaltungslast an einem Gewässer Dritter Ordnung, soweit sie bisher dem 
Wasser- und Bodenverband oblag. Sonstige bestehende Sonderunterhaltungslasten, z.B. 
für Eigentümer von Benutzungsanlagen, bleiben unberührt.  

 
6. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 
 
Die Auflösung des Verbandes wird hiermit bekannt gegeben. Etwaige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche an den Verband beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 
94315 Straubing anzumelden.  
Der Bescheid wird ortsüblich bekannt gemacht und gilt 2 Wochen nach seiner Bekanntgabe als 
zugestellt.  
 
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können im Rathaus der Stadt Bogen, Stadt-
platz 56, 94327 Bogen, oder beim Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 
Straubing, Zimmer Nr. 217, eingesehen werden.  
 
 
Straubing, 18.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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42 – 6420/8 
 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen über das Was-
serschutzgebiet in der Gemeinde Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) für die 
Wasserversorgung des Jakob Stöger und drei Anschließer in Elisabethszell vom 
16.07.1974, Az.: III/3 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Straubing-
Bogen Nr. 32 vom 07.08.1974), geändert mit Verordnung vom 06.12.1974 und Ver-
ordnung vom 08.11.1976  
 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen erlässt aufgrund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG, in der derzeit gültigen Fassung) i. V. m. Art. 35, 75 und 85 des 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG, in der derzeit gültigen Fassung) folgende 
 
 
 

V e r o r d n u n g 
 
 

§ 1 Aufhebung einer Verordnung 
 
Die Verordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen über das Wasserschutzgebiet in der Ge-
meinde Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) für die Wasserversorgung des Jakob Stöger und 
drei Anschließer in Elisabethszell vom 16.07.1974, Az.: III/3 (veröffentlicht im Amtsblatt für den 
Landkreis Straubing-Bogen Nr. 32 vom 07.08.1974), geändert mit Verordnung vom 06.12.1974 
und Verordnung vom 08.11.1976, wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Straubing-Bogen in Kraft. 
 
 
94315 Straubing, 25.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Laumer 
Stellv. Landrat 
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21 – 941 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2008 des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Aitrachtalgruppe 

 
 

 
H a u s h a l t s s a t z u n g 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe 
(Landkreis Straubing-Bogen) 
für das Haushaltsjahr 2008 

 
 
Auf Grund der §§ 11 Abs. 2 Nr. 3, 18 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird  
 
im   V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 
 
in den Einnahmen und Ausgaben auf                       1.537.900,00 € 
 
und  
 
im  V e r m ö g e n s h a u s h a l t     
 
in den Einnahmen und Ausgaben auf                    1.046.600,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen im Vermögens-
haushalt sind nicht vorgesehen. 
 
 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
1. Betriebskostenumlage         -,-- € 
    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
2. Investitionsumlage          -,-- € 
    Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von  Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf              150.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 
 
Straubing, den  12.08.2008       Zweckverband zur Wasserversorgung 
      der Aitrachtalgruppe 
     
      ................................................................ 
                             
       BM Frank, Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
08.08.2008 Nr. 21 - 941 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen 
Teile enthält. 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Der Haus-
haltsplan 2008 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe, Leutnerstraße 36, 
94315 Straubing, öffentlich auf. Außerdem liegen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und 
der Haushaltsplan in der Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme be-
reit. 
 
 
Straubing, 26.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) und der Verordnung zur Durchführung 
gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, Über-
wachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung); 
Änderung der Allgemeinverfügung vom 29.05.2008 - hier: Flächendeckende Impf-
pflicht für alle Rinderhalter im Landkreis Straubing-Bogen
 
 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen erlässt folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 
 
 
1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 29.05.2008 

über die Durchführung der Impfung bestimmter Tierarten gegen die Blauzungen-
krankheit (BTV Serotyp 8) wird wie folgt geändert: 

  
 Ziffer I. 2. a) erhält folgende Fassung: 
 Alle Halter von Rindern im Landkreis Straubing-Bogen sind verpflichtet, ihre Rin-

der flächendeckend ab Impfstoffverfügbarkeit gegen den Erreger der Blauzungen-
krankheit BTV Serotyp 8 unverzüglich durch einen Impftierarzt (praktizierenden 
Tierarzt) impfen zu lassen. 

 Die Immunisierung aller impffähigen Rinder muss bis spätestens 31.12.2008 ab-
geschlossen sein, damit die empfänglichen Tiere zum Zeitpunkt der höchsten 
Seuchengefährdung einen belastbaren Impfschutz aufweisen. 

 
2. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird hiermit angeordnet. 
 
3 Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft 

(=29.05.2008). 
 Die Bekanntgabe erfolgt gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG durch öffentliche 

Bekanntgabe in Form des Aushangs an der Amtstafel des Landratsamtes Strau-
bing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing (Erdgeschoss). 

 
Anmerkung: 
 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen Ordnungswidrigkeiten dar und kön-
nen mit Geldbuße geahndet werden. 
 
 
Straubing, 28.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Schmid-Kaiser 
Oberregierungsrätin 
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G r ü n d e: 

 
I. 

 
Mit Allgemeinverfügung vom 29.05.2008 wurde die unverzügliche Impfung von Rindern in Mut-
terkuhhaltungen, sowie von Schafen und Ziegen angeordnet. Da nun der Impfstoff zur flächen-
deckenden Impfung aller Rinder zur Verfügung steht, war die Beschränkung auf Mutterkuhhal-
tungen in Ziffer I. 2 a) der Allgemeinverfügung vom 29.05.2008 aufzuheben. 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Straubing-Bogen ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und ört-
lich zuständig (§ 2 Abs. 1 der Zweiten Verordung zum Vollzug des Tierseuchenrechts, Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG). 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 a der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung hat das Land-
ratsamt Straubing-Bogen den Zeitpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Impfung sowie die 
näheren Einzelheiten der Durchführung festzulegen. Da nun genügend Impfstoff zur Verfügung 
steht, ist es erforderlich, auch die restlichen, nicht in Mutterkuhhaltung befindlichen Rinder un-
verzüglich zu impfen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. 
 
 

III. 
 
Die sofortige Vollziehung der Schutzmaßregeln war gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) anzuordnen. Sie ist im öffentlichen Interesse geboten, um eine Weiter-
verbreitung der Seuche und weitere Tierverluste zu verhindern.  
 
 

IV. 
 

Die Kostenfreiheit ergibt sich aus Art. 7 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts. 
 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wi-
derspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei Landratsamt Regensburg, Veterinär-
amt, Sedanstr. 1, 93055 Regensburg einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichen-
den Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann 
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
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2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung wurde im Bereich des Tierseuchenrechts ein fakultatives Widerspruchs-
verfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinle-
gung und unmittelbarer Klageerhebung. 

- Widerspruchseinlegung und Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
Straubing, 28.08.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Schmid-Kaiser 
Oberregierungsrätin 
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 43 - 1711 / 1 
 
 Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
 Antrag des Herrn Karl Rogl, Hauptstraße 30, 84088 Neufahrn, auf Ertei-

lung der Genehmigung für die Errichtung eines zweiten Stallgebäudes 
und den Betrieb einer Anlage zur Haltung von Schweinen mit insgesamt 
2989 Mastschweineplätze auf dem Grundstück Fl.Nr. 1254 der Gemar-
kung Oberlindhart, Markt Mallersdorf-Pfaffenberg 

  
 
 
 Der Termin zur Erörterung der form- und fristgerecht vorgebrachten Einwendungen 

findet statt.  
 
Der in der Bekanntmachung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 04.07.2008 
für Donnerstag, den 25.09.2008 festgesetzte Erörterungstermin wird verlegt.  
 
Der Termin zur Erörterung form- und fristgerecht vorgebrachter Einwendungen fin-
det nun am 30.10.2008 um 9.00 Uhr im kleinen Sitzungssaal (Fraktionszimmer) des 
Landratsamtes Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 Straubing, statt. 

 Die Erörterung erfolgt auch bei Ausbleiben der Antragsteller oder anderer Personen, 
die Einwendungen erhoben haben. 
 
 
 

 Straubing, 28.08.2008 
 Landratsamt Straubing-Bogen 
  
 
 Fischer 

Reg.Rätin z.A.  



Allg.meinvsrfügung

der Bayerischen landesanstalt ttir Landwlrtschaft (LfL)
Uber Maßnahmen zur Bekämpruns des wB{ichen Mabwuzelbohrers

(D i ab rcti c a v tgiltu L.C o nA

von 29.03.2004, Az, IPS 4c-7322,461

vollzlg des Ptlan4n.chulzgeseaes (PflSchG) ünd der Verordnung zur Be.
kämptunq dB W€tlichen ll.iswuz.lbohr€F vom 10.07.2004 b€tBft nd G.-
bi.t6 d.r stidte Deggendod Plattling, Bogen ond der Genelnden Bernrled,
Markl Metten, Oftenb.rg, St€ph.n6posching, Ait öot n, Hunderdorf, klbäch,
Mänäposchins, Niedetuinkling, Neutirchen, FeEsdorf' Markt SchwaEch,
Sinßkirchen, windberg und Marktw.ll.Bdorf

1 .

1 1

1.1.1 Um den auf dem Grundslijck in der Gemeinde offenbea, Gemarkung ofien-
berg, mit der Flu.Nr. 697/0 llegenden Koodi.ätenpunkl näch Gäuß-Ktuger'schen
Koo.lif atensyslem, Rechtswed 4562691.30, Hochred 5413960 03 wnd eine ke s-
fömise Belalr*one äusgewiesen. Oeren Radius belräqt 1192,59 Mete..

1 12 um den aufdeh Gtundslück in der Genende OffenbeQ, Gemarkunq Ofbn
berg, mit der FhrNr. 1434/0legenden KoödinätenplnK nach Gäuß-K.ügeischen
Koodinälensyslom, Rechtswert 4563239.74, Hochrert 5412a6166 wnd eine kes-
fömige BefalLszone ausgewiesen De@n Radius belrägt 1116.93 Meter.

1.1.3 Um de. aut dem Grundslück in der Genende Schwazach
Schwäzach, mit der FUFN. 263/0 lege.den Koo.dinatenplnkl
Kdser-schen Koordinatensyslem Rechlswert 4559935.11, Hochwerl
wird eine krebfomiqe Befallszone äusgewiosen. Deren Radius beliägt

1 1.4 um den alr dem Gtundslück in der Gemeinde NiedeNink ing
Niedefrinkling. mit der FluFNf 29120 leSenden Koordinatenpunkl
Krijseischen Koordinatensysten Rechßren 4558645.70 Hochrert
wid e ne k€isförmige Betalleone ausgewiesen. Deren Radi!. ber69l

541889185

5415234.62

1.1.5 Um den auf dem Grundstück n der Gemeind€ NledeNnkllng, Gefrarkung
wäftendorl hit der Ftu.Nr. 443/0 lieaerden Koordinatenpunkt nach Gauß"
KrtlQefschef Koordnalensystem. Rechtsrerl 455&52.90, Hochwert 5413051.54
wlrd eine kre slörmlse Beiall*one ausgewiesen De€n Radius betdgl1203,98 Me-
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1 1 6 Um den äul dem Grundslück in der Gedeinde Niedetuinklng Gemarkung
NiedeNi.king. mil de. Flur Nr. 809/0 Liegendef Koordinalenpunkt nach GauG
KtuOer'schen Koordinatensyslem. Rechtswert 4557625 53, Hochwelr 5416179,59
wid ene kßisförmige Bela lszone ausgewiesen. Deren Rädus beväql115663 Me

Als Sicherhelvonen werden die Geb ete mt ei.em Umkeis von 5 km um de
Bela lszoien ausgehend von der G€nze der Beral szone, ieslgesetzt

l3 Ra gfolg.,o_ rdiesenBes heid'e\lqesel-4e- Befä ls- rdSi herheil.zo-e-

Sowel F achen von Feldstücken nach dem F ächen- und Nltzungsnachweis (FNN)
oder Flächen von Gruidslücken, de ncht Tei eines Feldslticks sind durch dese
AllgemeinveriLrgung sowohleinef Befa s- als auch einer sicherhelszone zugeordnet
werden, ist d ie Festselzung ä ls Belä llszon e vora n glg

1.4 Oie Al gemeinverftgunO def Baye schen Landesanstall tür Landwidschalt vom
1403 2003 betreffend Gebiete der Siädte MäRte und Gemeinden Bemred Deg
gendorf, Menen, Oftefberg Neuhausen Plaltling, Slephafsposch nq irarlaposching
NiedeMnk ing und Schwazäch, wird in Folge der äktue len Entwckung hiemit äuf'

1.5 Oergenaue Genzvenäufderi. Nrn 1 1 und 1 2 feslge eglen Zonen kann dem
beim Aml für Landwirtschaft und Foßlen Oeggendorf, Graflinge. Str. 8l in
94469 Deggendof 2!r E nsichtnahme auslegenden Plan im Maßstab 1:24 000 ent-

H inwes:

Die Befalbzone ist zur Veranschau ichung in beiliegendem Luftb ld m
Maßstäb 1:100 000 das weder aestandtei deserAlqemeinverf0gunq lst noch
der meterqenauen Abg@nzung der Zonen dienl rol und die Sicherhelszone

2 De so 'o1 'geVo lze 'u .gder  \Lnner  'b .e  ! { rda .g .o rdnet

3 DeAl gemeinvedügung gil abdem Täg näch Bekän machu.gdurchAushang
an den Amlslafeln in den Gemeinden als bekännt gegeben und wird daml wnksam
De Allgeme nvertilgung lnd hre Begdndung kann be der Baye schen Landes-
anstall füf Landwirlschafl. Inslitut für Pllänzeischutz. und bem Amt illr Landwirl
schan und Foßlen Oeggendorf, Grafifger Slr.81 n 94469 Deggendodwäh@nd der
a lgeme nen Diensteiten eingesehen werden
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G.ünde:

L

1 Ln den von der Bayerischen Ländesanslat lür Landwlrlschaft, lnstilui for Pflan
zenschuiz, autgeslellten Lockslofftallen wurden

n derGemende Offenberq derGemarkung Ofienbeq
aJ'den Grurds r[ T Nr 6S7'0 dr 2907 2004 ee Krfe'
auf  demGrundstückFl .Nr  143410am 13.032008enKäfer

n der Gemeinde Schwauach, derGema*ung Schwazach
.ufdem Grundstück F Nr 253/0äm20 042003ei. K:if€r,

n der Gemeinde N edeNnklng. derGemaftung Niedeßinking
auf  demGrundslückF.Nr  2912/0am 13082008einKäter
aurdenGrundsrückF.N. 809/0am22082008ein K.ifer.

und n der Gemeinde N edeMnkling, derGemarkunc waltendo(
aufdem Grundsrück Fl Nr 443/0 äm 22.04.2003 ein Käfer

des Westichen l'raiswuzelbohr€rs feslgeslelli.

2 oer &ifer mit seiiei Latoen wird 0be. die G.enzen Europas hnaus als ei.er
der geighrichslen Schadlnge m Mäisanbäu angesehen Daher hät die Europä sche
Kommission Mäßnahmef zur Bekämplung dieses Schädlings beschlossen

l. bisher nicht oder eßl küz ich beialle.en Mlglledstaalen verfolgl d e EU beipunk-
luel er Ei.schleppung e ne Aus.ollungsslraleg e Die E!-Quärantä.emaßnähmen
snd n der Enlscheidung der Kommission 2003,766/EG von 24. Oklober 2003 zu
lelz( seänded durch Entscheidung 2006/564/EG, obe. Sofonmaßnahmen gesen die
Ausbrelung des SchadorQanismus Diabrot € vng fera Le Co.le in der Geme nschatt

In Umsetzung dieser Entsche dung hatdas Bundesmlnisleium for Emahrung. Land-
wirtschait und Verbraucherschutz unler dem 10 Jul 2003 ene verodnung zur Be-
k äm pfung d es westlichen lvläiswu 2e boh reß eias sen.

Hinweis Der Vebdnungslexl st dieser Allgemeinverfügung ohnederen Besiandleil

D e Landesanstal füf Landwinschäfr - lnstitLn Jür PflanenschuE - ist geh Ad. 3
Abs 1 des Geserzes iiber dle zuständigkellen und dei Vo lzug von Rechlsvorschrif
tei m Berech der Land und Foßndnschatl (zuvLFG) zum Erlass dieser Alge-
meinveri0gunq sachlch und adlich zusiändg
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Die Belalszonen und die Sicherhel*onen waren gefräß S 5 Abs ldervovonder
LfL in anqeqebenen Umlano feslzuseEen dääufdenunlerNr l genännten Grund-
stücken nurdie dod ängegebene Zahlvon K:ifem gelunden wurde.
Oie Bela leone isl das Gebet n einem Umkre. von mindeslen. 1 km um das
Grundstück auf dem def schadoaanismls feslgestelllwurde.
Die S cherhe l*one isl das Gebiet mit einem Umkreis von mifdestens 5 km !m de
Befallszone aßgehend von der G€nzo der Befa lszone S 5 Abs. 2 SäUe 1 und 2

Alfgrund der geringen Anzahl der getundenen Käter konnten de Belalszonen mit
dem n S 5 Abs 2 Salz 1 der VO voq€s€henen Mindestradius von 1 km um das
Grundslück, äul dem der Schadorganismus ieslgeste lt wurde, feslgeseta werden.
Aus dem glechen Grund konnledef Mindest6dils lür die Sichefheilvone von 5 km
um d e Belällszone feslgeseEtwerden.

soweit der Fundod im Gebiel der uder I Nr 1 genannten Gefreinden äuf einem
Grundslück nit landwirlschaftichd Nulzunq a9. wrd bei de. Beechnung des Ra
dils die Entremlng von dem Koordinatenpunkt (dabeiha.delt es sich um den durch
ein Annäherunqsve.fahen e.iech.elen irLtelpunkl des Grundslücks) biszu dem äm
weiteslen entfehlen EckpunlCr dieses Grundstückes berücksichligl. Oad!rch lst si
chersestellt, däss der von der Vero.dnung vorqeschrebene Umkreis lon mirdeslens
I km um das befa lene Grundslück von i€dem denkbaren Punkt des Grundstücks-
randes als sesehen elngehalten st.

1. Die Anordnung unler Numme. 'l
nung zlr Bekampfung des WestLichen

slillä sich aur S 5 Abs. 1 und 2 de. Ve.ord
l'raiswuzelbohreß vom 10 Juli2003 (lm Fol-

derzonen fanden e nerseits das ilbeftqende öffentliche Inler
wirksamen Bekämptung, andereßeils aber auch die wftschaji-
auf d e belroftenen Landwide angemessene Berücks cht gung

Festsetzungen sind i. der Befallszone die Regeuigen des S 6
in der Sicherheilszone die Regellngen des S 7 derVerordnunq

2. oie Anordnung der soionigen Vollziehung war im öite.lliche. Inleresse erfor
d*ich (S 80 Abs 2 sarz 1 Nr.4 wco) Näch dem aufü.den des wesllchen r'ra s-
wLzelbohrers im J!|i2003 isl nichl alszuschlleße., dass es bereits zu elnerEiabla-
se sekohnen ist und deshalb zu befirrchren isr dass im nächsren Jahr LaNen
schlüpfen werten Di€se Laflen fressen anlänglich Wuze haare der iraispfanzen,
späterbohrei sie sich auch ln kränigere Maiswuueln ei..

Alfgtund des enomen Schadpotenlials des Maswuzelboheß geht von seiner
Vemehrung und |.umlichen Ausbroillng eino hohe Gefah. für den Mals sowie für
iräis anbalende landwirlschailiche Aetiebe aus Vo. daherbestehlein öffent iches
l.leresse da€n die (möqlchereise @iteE)Eiablaqe zu verhindem. um den Mab-
wuzelbohrc. alszlroften. noch bevor er sich staft veifrehren känn.

Eir mögliches Rechßbehe tsvertahren und e n sich mitunler anschließendes Kläge-
und Berufungsve ahren können sich ubd mehree Jah@ hinnehen, so däs. der
Erfolg der Bekämpiungsmaßnahmen ohne sofodol zug nichl gewährleislel werden
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3. De öffenlllche Bekanntmachung sl wegen Udu.lichkeit einef Bekanntgsbo
sesenüber den Betrolleien nach Arr 41 Abs 3 sarz 2 Bayvwvfc zulässig Nach
Abs 4 S. 3 deser Voßchnfi gI ein schrifiliche. Ve Nallu ng sakl beiöffentlicher Be-
karntmachung an sich aei Wochen nach der orlsüblichen Bekannhächung als
bekannt gegeben. In e iner AllgemeinverfLlg u ng kann ein hieruon äbweichender Tas.
jedoch frühestens der auf di6 Bekanntmächung fo gende Tag beslimhl @rdei,
Art. 41 Abs. 4 Saiz 4 BayVwViG. Die oben beschnebenen Gdnde machen e. erroF
derlich, dass die Al gemeinverfügung an dem der Bekanntgabe lolgenden Tag wirk-

Rechtsbehellsbelehrung:

Gesen diesei Bescheid kann innelhalb eines l\,lonals nach seiner Bekannlgabe ent-
weder Wideßpruch e ngelegl (siehe 1.) oder unmittelbar Klage efioben (siehe 2 )

l-Jeü ldr!c!Ep!!!i! s
Derwderspruch ist schifilich oder zur Niederschrft beider Baye.lschen Landesans-
ta I lür Landwinschatl fstitul ftir Pfanzen.chulz, Lanoe Point 10 in a$5.{ Freisns
einzuegen. Solle über den Wideßptuch oline zlrelchenden Grund in angemesse
ner Frisl sachlich nichl enlschieden weden, so kann Klage bei dem Bayerschen
VeMaltungsOerchl in Regensb!.g, Häidplalz 1 93047 RegensbuQ, schnfrlich oder
zur Niederschifl des URurdsbeamten der Geschäfls6tele dieses Ge chls erhoben
werden. De Klage kann nicht vor Ablauf von drei lvlonaten seil dei Einlegung des
Wdeßpruchs ehoben @den, äußerwenn wegen besonderer Umstände des Falles
eine ktiuere Fisl geboten isl Die Klage muss den Käcer. den Bekaslen (Frelslaät
Bayem) und den Gese.stand des Klagebegehens bezeich.en und sol einen b+
stmmlen AnlEq enlhallen. Die zur BegrLindung dlenende. Tälsächen und Beweis-
mlttelsolen angegeben, dd ansefochtene Bescheidsolin Urschdft oder i. Abschnfi
beigefügl werden. Oer Klage ufd allen Sch{ftBäEen sollen Abschnften tur die iibr -
qen Betei iolen beigetÜgt werdef.

2.---.U&!!-!!!!jreDe!-K3sc-e!I9!e!-l4r4!
D e Klage isl be dem Bayenschen VeNä[lngsg6 cht in ReSensburg Haidplä1z 1,
93047 Resensblrg schrifllich oder zur Niederschift des U*undsbeamten der Ge-
schäitsslelle dieses Ge chtszuerheben Die Klagemlss den Kläger den Beklagten
(Freisläat Bäyern) und den Gesenslaid des Kragebegehrens bezeichnen und sol
einen beslimmlen Anlrag entha[en De zur Begiindung dionenden Tälsächen und
Beweismittel sollen angegeben der angefochtene Bescheid soll n U6chdfr oder in
Abschift beigettigl werden. Der Kage und alen SchnffsäEen solen Abchnflen tüf
d e übrgen Bele liOlen be gelügt werden.

3 wesen derAno.dnuns der sofodigen Volziehurg in Nr 2 haber Wde6pruch
und Anfechlungsklage gegen die Nr 1 der Al gemeinverfüg ung ke ne alfschiebende
wnkuns (nach S 30Abs.2 Säc Nr 4VWGO). Das bedeutet, dass die AllqemeirveF
fijgung insowe I alch dann belolgl werden muss, wenn s e mit Wide6pruch ufd K a-
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qe ang€rifibn wird. Beim In6titut für PnananschlE der LiL kann die Ausselzung der
Vollt€huns (S 30 Abs. 4 W/GO) oder beim zuständigen VeNaltungsgenoht die W+
derheFtellung der aufehiebenden Wnkung de. wd€Gpruchs beänlßgt werden
iS 80 Ab6. 1 , AbB. 5 \/wco).

Bayatuch6 Lsndesnstäh f ür Lendwirlschafi
Inslitut f0. Pfra@n6chuC, den 29.00.2008

Leilender Ländwi.tB.hansdi€hor
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Hinweis zur Nr. 1.5 der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Westlichen Maiswurzelbohrers vom 29.08.2008
AZ. IPS 4c-7322.461

Luftbildquelle: © Bayerisches Landesvermessungsamt
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Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 

 
 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3418810739 
 
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem auf das am 
14.05.2008 erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von drei Monaten Rechte Dritter nicht gel-
tend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Sparkasse Landshut 
und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Spar-
kasse Landshut bekannt gemacht. 
 
 
Landshut, den 21.08.2008 
Sparkasse Landshut 
 
 
Wirkert   Bruckner 
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